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Amtliche Bekanntmachung
der Gemeinde Burgwald

Hinweise zum Abfallkalender 2022

1. Den Abfallkalender 2022 haben inzwischen alle Haushalte in der Gemeinde Burgwald als Wurf-
Sendung erhalten.

2. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die regulären Abfuhrtage in 2022 vor und nach Ostern,
nach Pfingsten, nach dem Tag der deutschen Einheit und nach Weihnachten verschieben. Die
konkreten jeweiligen Abfuhrtage sind dem Abfallkalender 2022 zu entnehmen.

3. Die Preise für die Entsorgung rollfähiger PKW-Reifen bis 16 Zoll liegen in 2022 bei 2,50 €/Stück,
auf Felge 3,50 €/Stück. Ab 17 Zoll kostet die Entsorgung von rollfähigen PKW-Reifen 4,00
€/Stück, auf Felge 5,00 €/Stück.

4. Sperrmüll wird seit 01.01.2021 auf der Müllumladestation in Frankenberg, Stadtteil Geismar, nur
noch kostenpflichtiQ angenommen. Die Sperrstücke dürfen die Maße 1,50 m x 1,00 m nicht über-
schreiten (ausgenommen Sofas und Matratzen). Zum Sperrmüll zählen unbrauchbare Möbel, Mat-
ratzen, Teppiche (keine Glasscheiben, Autoteile oder Baustellenabfälle). Gut erhaltene Möbel
können über die GFAB Werkhof mbH, S 05631/61936, einer Wiederverwendung zugeführt wer-
den. Die Sperrmüll- und Elektrogeräteabfuhr kann 1x jährlich unter S 06451/7206-20 oder in-
fo@burgwald.de oder über das Sperrmüllformular auf der Homepage der Gemeinde Burgwald
kostenlos bestellt werden. Anzahl und Art der Sperrstücke (max. 2,50 m3), Abholanschrift und Te-
lefonnummer sind im Rahmen der Anforderung anzugeben. Weitere Informationen hierzu gibt es
auch im Abfallkalender 2022 unter der Rubrik „Sperrmüll- und Elektrogeräteabfuhr".

Burgwald, den 01.12.2021

Der Gemeindevorstand
der Gen)€trrel^ Burgwald
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(L. Koch)

Bürgermeister


